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Bekanntmachungen

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG);
Erlass weitergehender Regelungen gem. §§ 28, 28 a IfSG  
(Verbot des Außer-Haus-Verkaufs alkoholischer Getränke)  Seite 2

Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Eintragungsscheinen für das 
Volksbegehren auf Abberufung des Landtags
(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021) Seite 4

INHALT

https://www.facebook.com
https://www.instagram.com
https://www.twitter.com
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Bekanntmachung 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG);
Erlass weitergehender Regelungen gem. §§ 28, 28 a IfSG  
(Verbot des Außer-Haus-Verkaufs alkoholischer Getränke) 

Die Stadt Bamberg erlässt auf Grundlage des § 
28 Abs. 1, § 28a des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) in Verbindung mit § 65 Satz 1 der Zu-
ständigkeitsverordnung (ZustV) und des Art. 35 
Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
(BayVwVfG) folgende

Allgemeinverfügung:

1. Der Verkauf und die Abgabe von alkoholi-
schen Getränken wird jeweils in der Zeit von 
22:00 Uhr bis 06:00 Uhr von Freitag auf 
Samstag und Samstag auf Sonntag auf fol-
genden Flächen und aus den hieran jeweils 
angrenzenden Liegenschaften untersagt 
(siehe hierzu beiliegenden Plan, Anlage 1, 
als Bestandteil dieser Allgemeinverfügung):

• Kettenbrücke
• Hauptwachstraße
• Maximiliansplatz
• Grüner Markt
• Obstmarkt
• Obere Brücke
• Karolinenstraße
• Kleberstraße (inkl. Zuwegung mit  
 Treppenabgang zum Weegmannufer)
• Vorderer Graben
• Fleischstraße
• Zwerggasse
• Frauenstraße
• Edelstraße
• Heumarkt
• Holzmarkt
• Jesuitenstraße
• Fischstraße
• Mauthgasse
• Lebergasse
• Austraße
• Hasengasse
• An der Universität
• Stangsstraße
• Promenadestraße
• Rosengasse
• Franz-Ludwig-Straße (bis Einmündung  
 Willy-Lessing-Straße)
• Keßlerstraße
• An den Stadtmauern
• Hellerstraße
• Lange Straße
• Am Kranen
• Kapuzinerstraße
• Untere Brücke
• Dominikanerstraße
• Herrenstraße
• Am Leinritt (bis zur Unterführung  
 Markusbrücke)

• Untere Sandstraße (ab Markusbrücke  
 bis Kreuzung Elisabethenstraße / Obere  
 Sandstraße / Am Leinritt)
• Verbindungsstraße zwischen Straße   
 Am Leinritt und Untere Sandstraße Höhe  
 Markusbrücke
• Elisabethenstraße (zwischen Straße Am  
 Leinritt sowie Obere/Untere Sandstraße)
• Ringleinsgasse
• Katzenberg
• Kasernstraße
• Sandbad
• Obere Sandstraße
• Grünhundsbrunnen
• Geyerswörthplatz
• Geyerswörthsteg
• Untere Mühlbrücke
• Schranne
• Lugbank 
• Bischofsmühlbrücke
• Geyerswörthstraße (von Geyerswörth- 
 steg bis einschließlich Ende Rosengarten  
 vor dem TKS)
• Fußweg entlang Ludwig-Donau-Main- 
 Kanal bis TKS
• Fußweg entlang Ludwig-Donau-Main- 
 Kanal vom Kranen bis Bruckner Steg
• Brucknersteg
• Habergasse
• Generalsgasse
• Theatergassen
• Prälat-Meixner-Platz
• Zinkenwörth (bis Einmündung Straße  

Schönleinsplatz Höhe Widerstands- Mahn-
mal) 
 
Diese Pflicht erstreckt sich auf den gesam-
ten öffentlich zugänglichen Raum, also 
einschließlich der Gehsteige bis zu den 
Hauswänden. Ausgenommen sind Verkauf 
und Abgabe von alkoholischen Getränken 
auf konzessionierte Flächen für den Verzehr 
an Ort und Stelle während der jeweiligen 
Öffnungszeiten.

2. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wir-
kung ab dem 17.09.2021 in Kraft und gilt 
zunächst bis einschließlich 10.10.2021.

Hinweise:
 
Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Allgemein-
verfügung besteht kraft Gesetzes, vgl. § 28 Abs. 
3 IfSG i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG.
 
Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung 

stellen gemäß § 73 Abs. 1a Ziffer 6 IfSG eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die gemäß § 73 Abs. 
2 IfSG mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro 
geahndet werden kann.
 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung 
können auf der Internetseite der Stadt Bamberg 
(www.stadt.bamberg.de) eingesehen werden.

 
Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann inner-
halb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Bayreuth, Friedrichstraße 
16, 95444 Bayreuth (Postfachanschrift: Post-
fach 110321, 95422 Bayreuth) schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Bamberg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehel-
fen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Rechtsbehelfe gegen diese Allgemeinverfü-
gung haben nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i. V. 
m. § 28 Abs. 3 lfSG und 16 Abs. 8 lfSG keine 
aufschiebende Wirkung; das bedeutet, dass die 
Allgemeinverfügung auch dann befolgt werden 
muss, wenn sie mit einer Klage angegriffen 
wird. 
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Nach Einlegung der Klage kann bei der Stadt 
Bamberg die Aussetzung der Vollziehung oder 
bei vorgenanntem Verwaltungsgericht die Wie-
derherstellung der aufschiebenden Wirkung 
der Klage beantragt werden (§ 80 Abs. 4 Satz 
1, Abs. 5 VwGO).
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Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
Stadtplanungsamt Bamberg

Anlage 1

Anlage zu Ziffer 1 der Allgemeinverfügung „Erlass weitergehender Regelungen gem. §§ 28, 28 a IfSG 
(Verbot des Außer-Haus-Verkaufs alkoholischer Getränke)“

Bamberg, den 16.09.2021 
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Eintragungsscheinen für das Volksbegehren auf 
Abberufung des Landtags
(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021)

1. Das Wählerverzeichnis für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags für die

   Stadt Bamberg

   Eintragungsbezirke der Gemeinde _________________________________________________

 wird am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021

   während der Dienststunden

 
   von 08:00 Uhr         bis 18:00 Uhr    in der

(Rathaus/Dienststelle: Anschrift, Zimmer-Nr.) 1)

Wahlamtsgeschäftsstelle, Rathaus am Maximiliansplatz,
Maximiliansplatz 3, 96047 Bamberg,
Erdgeschoss, Zimmer 8b
(barrierefreier Zugang: Eingang Fleischstrasse)

für Stimmberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Stimmberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen können Stimmberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Stimmbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Meldegesetz eingetragen ist.

2.   Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

3. Zur Eintragung in die Eintragungsliste für das Volksbegehren ist nur zugelassen, wer 
 a) in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
 b) einen Eintragungsschein hat
 und stimmberechtigt ist.
 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Freitag, 24.09. bis spätestens Dienstag, 28.09.2021  
 schriftlich Einspruch einlegen. 
 Am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021 kann der Einspruch auch durch Erklärung zur Niederschrift in der

 (Rathaus/Dienststelle: Anschrift, Zimmer-Nr.)

 Wahlamtsgeschäftsstelle, Rathaus am Maximiliansplatz, Maximiliansplatz 3, 96047 Bamberg, Erdgeschoss Zimmer 8b,  
 (barrierefreier Zugang: Eingang Fleischstrasse)
 eingelegt werden.

4. Wer einen Eintragungsschein hat, kann sich in die Eintragungsliste eines beliebigen Eintragungsraums in Bayern eintragen.
 Darüber hinaus können Stimmberechtigte, die während der gesamten Eintragungszeit wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung  
 nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum aufzusuchen, gem. Art. 69 Abs. 3 Satz 3  
 LWG auf dem Eintragungsschein eine Hilfsperson mit der Eintragung beauftragen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist auf dem  
 Eintragungsschein eidesstattlich zu versichern.

 1) Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn die Einsichtnahme an mehreren Stellen möglich ist,    
     diese und die jeder Stelle zugeteilten Gemeindeteile oder die Nummern der Eintragungsbezirke angeben. 

x

x

x
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 Briefliche Eintragung (Briefwahl) ist nicht möglich.

5. Einen Eintragungsschein erhält auf Antrag, wer

5.1  in das Wählerverzeichnis eingetragen und stimmberechtigt ist,

5.2  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen, aber stimmberechtigt ist und
  a) nachweist, dass er ohne Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 Lan 
  deswahlordnung (bis zum 23. September 2021) oder die Ein-spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 19  
  Abs. 1 Landeswahlordnung (bis zum 28. September 2021) versäumt hat,
  b) dessen Stimmrecht erst nach Ablauf der Fristen nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 Landeswahlordnung entstanden  
  ist,
  c) dessen Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der Fest-stellung erst nach Abschluss des Wäh- 
  lerverzeichnisses erfahren hat.

6. Der Eintragungsschein kann bis zum Ende der Eintragungsfrist, 27.10.2021, 18:00 Uhr 2)  in der

 (Rathaus/Dienststelle: Anschrift, Zimmer-Nr.)
 
 Wahlamtsgeschäftsstelle, Rathaus am Maximiliansplatz, Maximiliansplatz 3, 96047 Bamberg, Erdgeschoss Zimmer 8b  
 (barrierefreier Zugang: Eingang Fleischstrasse)
 
 schriftlich, elektronisch (z.B. auch per Telefax, E Mail) oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.
 Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

7. Der Eintragungsschein wird übersandt oder amtlich überbracht. Versichert eine stimmberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte  
 Eintragungsschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Ende der Eintragungsfrist (27.10.2021, 18:00 Uhr 2) ein neuer Eintragungs- 
 schein erteilt werden.

8. Der Eintragungsschein kann auch durch die stimmberechtigte Person persönlich abgeholt werden. An andere Personen kann der Eintra- 
 gungsschein nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und ei 
 nen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat sie der  
 Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern.

Datum     

02.09.2021_____________________________________ ___________________________________________

Unterschrift

2) Hier ist das Ende der von der Gemeinde/VGem nach § 79 Abs. 2 LWO für den letzten Eintragungstag bestimmten Eintragungszeit anzugeben. 
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